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Die Zielvorstellung einer umfassenden Kriminalprävention hat zu einer nahezu grenzenlosen und
unüberschaubaren »Präventionslandschaft« geführt. Hinter der allseits propagierten »Kriminalitäts-
bekämpfung« stehen verschiedenartige Interessen, die von dem Bemühen um die Wählergunst – oder
der Sorge um den Verlust derselben – bis hin zu satten wirtschaftlichen Gewinnen reichen. Einem von
Sparzwängen in die Enge getriebenen Staat werden Privatisierungen der Verbrechenskontrolle an-
empfohlen bis aufgedrängt. Zugleich müht sich eine neue öffentlich-rechtliche Sicherheitsphilosophie,
den Rückzug des (Sozial-)Staates zu legitimieren, indem sie die Selbst- und Eigenverantwortung der
Bürger betont. Für den Staat wird nur noch eine Gewährleistungsverantwortung für die »innere
Sicherheit« angenommen, die dann in weitem Umfang von privaten Agenturen und Firmen real um-
gesetzt werden soll. Michael Walter weist auf die Gefahren einer kurzschlüssig an tagespolitischer
Pragmatik orientierten Sicherheitsphilosophie hin und plädiert für eine umfassende öffentliche Diskus-
sion über die teils problematischen Folgen der privatisierten Präventionsarbeit.

Neue Präventionsbewegung und

Probleme der Privatisierung
Michael Walter

Merkmale der neuen Präventionsbewegung

B isher haben wir gelernt, Gedanken der Kri-
minalprävention mit dem System der
Strafverfolgung in Verbindung zu bringen.

Uns ist die Strafzweckdiskussion geläufig, der
zufolge die relativen Theorien – entgegen den
absoluten – einen präventiven Zweck verfol-
gen.1 Während Kant eine kriminalpräventive
Zwecksetzung bekanntlich ablehnte und »nur«
jedem das vergelten wollte, was seine Taten wert
waren, betonten Feuerbach zu Beginn des 19.
Jahrhunderts die General- und von Liszt zum
Ausgang des 19. Jahrhunderts die Spezialpräven-
tion.2 Feuerbach baute mit seiner Theorie des
psychologischen Zwangs auf die Wirkungen der
Strafgesetze und ihrer Strafandrohungen, von
Liszt hob auf die Folgen spezialpräventiver Inter-
ventionen ab. Blickt man auf die kriminalpoliti-
sche Entwicklung des 20. Jahrhunderts, kann
man sie als einen Siegeszug der von Lisztschen
Ideen bezeichnen.

Doch mit zunehmender empirischer Sanktio-
nenforschung zeigte sich, wie begrenzt die Wir-
kungen sind, die durch derartige spezialpräventi-
ve Eingriffe erzielt werden können. In einem
breiten Mittelfeld dürften im Hinblick auf den
Rückfall die Sanktionen weitgehend austausch-
bar sein.3 Außerdem sind die Richter, Staatsan-
wälte und Haftplätze nicht beliebig vermehrbar.
Zugleich hat die Wiederbelebung rechtsstaat-

licher Maßstäbe nach dem Zweiten Weltkrieg
verdeutlicht, dass man das Recht nur in Maßen
instrumentalisieren kann. Nicht alles präventiv
Wünschenswerte ist auch rechtlich zulässig. Ins-
besondere gelten die Unschuldsvermutung (Art.
6 Abs. 2 MRK) und die verfassungsrechtlichen
Grundrechte jedes Beschuldigten (Art. 101–104
GG) sowie im Maßregelrecht der Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz (von § 62 StGB ausdrücklich
hervorgehoben).

Den Forderungen einer ständigen Verschär-
fung und Ausuferung des Strafrechts sind des-
wegen gerade rechtsstaatlich orientierte Straf-
rechtler und empirisch orientierte Kriminologen
gemeinsam – und zu Recht – kriminalpolitisch
entgegengetreten.4 Doch welche Möglichkeiten
eröffnen sich dann? Sehr leicht entsteht ein sozi-
alpsychologisch heikles Gefühl der Ohnmacht
und des Ausgeliefertseins. Verstärkt durch Me-
dienberichte wächst die Kriminalitätsfurcht. Just
hier setzt die neue – oder besser: neuere – Prä-
ventionsbewegung an. Sie erweitert das Ge-
sichtsfeld erheblich: Sie wendet sich nicht ledig-
lich gegen das Verbrechen, sondern auch gegen
die Angst vor dem Verbrechen. Sie richtet das
Augenmerk auf die Lebensbedingungen in einer
Gemeinde, vor allem auf die konkreten Tatgele-
genheiten (und deren Vermeidung). So entsteht
eine »gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufga-
be«, für alle Bürger.5 Sie sollen die Nachbarschaft
mit überwachen, sich präventiv engagieren und

Lösungsvorschläge erarbeiten, wie man der Kri-
minalität noch besser Herr werden könne.

Problematik des neuen Ansatzes

Das Feld, das sich eröffnet, ist nahezu grenzen-
los. Denn berücksichtigt man auch die primäre
und sekundäre Prävention, allen voran die Erzie-
hung der Kinder und die gezielten Behandlungs-
programme bei besonderen Schwierigkeiten,
etwa im Drogenbereich, ist das gesamte Bil-
dungswesen eingeschlossen. Und da, wie schon
erwähnt, die regionalen Lebensbedingungen –
von der Bebauung über die Straßenbeleuchtung
und die Beaufsichtigung der öffentlichen Sphä-
ren bis hin zur Ansiedlung von Gewerben und
Dienstleistern aller Art – gleichfalls hinzuzurech-
nen sind, bleibt fast kein Flecken, der nicht auch
unter kriminalpräventiven Aspekten betrachtet
werden könnte. Diese Unendlichkeit birgt Pro-
bleme. In der Kombination mit der »Jeder-
mannszuständigkeit«, die allen möglichen laien-
haften Volksmeinungen Gehör verschafft, führt
sie zu einer insgesamt unübersichtlichen Vielfalt
von Aktivitäten. Aus den USA etwa sind bereits
Auswüchse im Kampf gegen Sexualdelinquenten
bekannt geworden,6 denen man ein warnendes
Hinweisschild am Haus oder Fahrzeug ange-
bracht und die man gleichsam friedlos gemacht
hat. Wenn sie schließlich den Ausweg im Suizid
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suchen, war die Kampagne letztlich noch spezial-
präventiv erfolgreich.

Auch soweit die Gefahr von menschenunwür-
digen Erniedrigungen gebannt wird, erscheint der
neue Ansatz als zu weit und konturenlos. Zwar
nehmen die Sozialisationsbedingen und -prozesse
ohne Frage einen zentrale Stellung im gesell-
schaftlichen Leben ein. Sie sind jedoch viel zu ele-
mentar, um von dem spezifischen Gedanken der
Kriminalitätsverhütung beherrscht zu werden. Die
Prävention spielt überall eine Rolle, drückt aber
längst nicht allen Lebensbereichen ihren Stempel
auf. Wo das dennoch geschieht, finden nicht ak-
zeptable Verengungen statt. So kann beispiels-
weise der kommunale Sparvorschlag nicht über-
zeugen, die Gelder für Maßnahmen der Jugend-
freizeitförderung zu streichen, um dann
anschließend – der Not gehorchend – ein neues
ähnliches Vorhaben unter der Überschrift der Kri-
minalprävention – nunmehr vielleicht aus Lan-
desmitteln finanziert – zu eröffnen. Bedeutung
und Wert des Jugendsports lassen sich sinnvoller-
weise nicht auf die Kriminalitätsverhinderung re-
duzieren.

Mit der Überdehnung des Ansatzes korrespon-
diert eine zu starke Einengung. Der Kanalisierung
der Lebensvielfalt mit dem Ziel, Kriminalität zu
vermeiden, stehen Wünsche der präventiv enga-
gierten Bürger gegenüber, die eigentlich mehr
wollen als lediglich (kommunale) Kriminalprä-
vention. Im Gespräch mit ihnen ergibt sich etwa,
dass ihnen ein neues, menschlicheres Miteinan-
der als Ideal vorschwebt. Das kommt auch in Slo-
gans zum Ausdruck, die im Gewande der Krimi-
nalprävention verbreitet werden. Sie appellieren
häufig an die Solidarität mit Schwächeren und
mit Angehörigen ethnischer Minderheiten (Bei-
spiel: Einmischen statt Wegsehen)7. Vielfach stre-
ben kommunale Projekte an, eine neue Sozial-
moral herbeizuführen. Für ein derartiges Anlie-
gen, das Terrains betrifft, die von den Kirchen
kaum mehr besetzt werden (können), bietet je-
doch der abwehrende Kampf gegen bestimmte
Delikte, hauptsächlich der Straßenkriminalität,
keine hinreichend tragfähige Basis. Das Grund-
problem, dass der Präventionsgedanke einerseits
uferlos, andererseits wieder zu schmal erscheint,
die sozialen Anliegen der Menschen zu erfassen,
führt zu einer paradoxen Lage: Je mehr wir von
den kriminalpräventiven Notwendigkeiten in un-
serer Gesellschaft sprechen, desto breiter wird das
gedankliche Bezugsfeld und desto eher und mehr
entfernen wir uns von der spezifischen Thematik.

Bedürfnis nach Ordnung

Gegenwärtig redet alle Welt von Kriminalpräven-
tion, insbesondere von kommunaler Kriminal-
prävention,8 ohne dass deren Stellung im
Gesamtsystem sozialer Kontrolle auch nur an-
satzweise geregelt wäre. Hier sei lediglich ver-
deutlicht, dass schon unklar ist, welche Bedin-
gungen ein entsprechendes präventives Vorha-
ben rechtfertigen. Oder dürfen alle frei »drauflos

prävenieren«? Man braucht doch wohl ein legiti-
mes Bedürfnis oder eine »Lücke«, die dann durch
ein präventives Projekt geschlossen werden soll.

Aus dem reichhaltigen Arsenal gängiger Be-
gründungen seien nur einige genannt: Es wird
immer wieder, vor allem von Politikern, auf die
Unsicherheitsgefühle der Bürger verwiesen. Wä-
ren derartige schwankenden Stimmungslagen
maßgeblich, hinge die Berechtigung kriminalprä-
ventiver Vorhaben weitgehend von den jeweili-
gen Hiobsbotschaften der Sensationsmedien ab.
Der präventive Bedarf ließe sich weitgehend steu-
ern – oder (böser ausgedrückt): manipulieren.
Eine eher objektive Variante des Arguments ver-
weist auf die – regelmäßig polizeilichen – Krimi-
nalitätszahlen. Ins Extrem gedacht hätten wir so-
lange nicht genügend Prävention, wie überhaupt
noch Straftaten registriert werden. Auf diese
Weise gäbe es keinerlei Bremsen mehr.

In der Dauersparphase, die wir derzeit durchle-
ben, ist des weiteren eine ökonomische Variante
naheliegend. Sie setzt auf das billigste Angebot für
Ruhe und Ordnung und das Erfordernis eines ent-
sprechenden Wettkampfs der Systeme. Dabei
steht sogleich das Klischee »weniger Kosten = Pri-
vatisierung« bereit. Allerdings wird schon bei
oberflächlicher Sicht deutlich, dass wirksam im
Grunde nur noch an den Personalkosten gespart
werden kann. Man kann weniger Personal einset-
zen und mit mehr Technik arbeiten, und man
kann schlichteres oder schlechter bezahltes Perso-
nal einsetzen – oft das »Erfolgsgeheimnis« privater
Sicherheitsfirmen. Noch billiger sind freilich eh-
renamtliche Kräfte, ohne die ja bereits jetzt unser
gesamtes Kriminalrechtssystem kollabierte.

Aus der Perspektive der gesamtgesellschaft-
lichen Querschnittsaufgabe lässt sich ebenfalls
fragen, inwieweit sich eine Legitimation für neue
Präventionsprojekte aus der Existenz und dem
Entfaltungswillen neuer Präventionsinteressen-
ten ableiten lässt. Zu denken ist vor allem an be-
stimmte Vereine und Firmen, die gern ihre Ein-
flusssphäre erweitern und stärker als bislang »mit-
spielen« möchten.

Die Lage scheint in mancher Hinsicht ver-
gleichbar mit den Sanktionen-Angeboten, die im
Jugendrecht im Rahmen einer »Reform von un-
ten« entwickelt und der Justiz angetragen worden
sind, insbesondere Organisation von Arbeitsaufla-
gen und Mediationsverfahren (Täter-Opfer-Aus-
gleich).9 Im Jugendrecht bestand und besteht in-
dessen ein rechtliches Konzept mit relativ klaren
Rangordnungsnormen (§§ 45 und 5 JGG). Auch
die sonderbarsten Sanktionen müssen als Weisun-
gen oder erzieherische Maßnahmen einzuordnen
sein und unterliegen strikten rechtsstaatlichen
Grundsätzen. Demgegenüber ist die Frage, welche
Felder von welchen Präventionsvorhaben wie be-
setzt werden sollten und könnten, weitgehend of-
fen – und harrt einer Antwort. Präventionsprojek-
te scheinen nicht selten Selbsthilfegruppen zu
ähneln, die nicht zuletzt eigenen Tätigkeits-, Dar-
stellungs-, Anerkennungs- und Förderungsbedürf-
nissen entgegenkommen. Derartige Eigeninteres-
sen sind zwar nicht per se schädlich, unterstrei-

chen aber die Notwendigkeit, zu allgemeinen und
von der Sache her überzeugenden Einsatz- und
Auswahlkriterien vorzustoßen.10

Selbstkonstitution der 
»Präventionslandschaft«

Bei allen derzeitigen Orientierungslücken und 
-mängeln strukturiert sich das Präventionsge-
schehen de facto selbst. Ein rechtsfreier oder
rechts»armer« Raum führt ja zu keinem Stillstand
der Entwicklung. Vielmehr suchen die einzelnen
Präventionsanbieter ihren Standort und sind be-
müht, sich so zu positionieren, wie es ihrer Inter-
essenlage am meisten entspricht.
Die entscheidenden Punkte für die künftige Ent-
wicklung sind folgende:
• Wer oder welcher »Agent« wird wie tätig, ist für

welche Aufgaben zuständig?
• Wie verteilen sich die Aufgaben auf der Achse:

öffentlich – privat?
Im Folgenden sollen nicht die facettenreichen

Unterscheidungen innerhalb des »Privaten« auf-
gegriffen oder vertieft werden; der Beitrag kon-
zentriert sich demgegenüber auf die privaten Si-
cherheitsfirmen, das auf Gewinnerzielung ausge-
richtete Sicherheitsgewerbe. Es geht also darum,
welche Rolle speziell die Sicherheitsdienstleister
im Konzept der Kriminalprävention spielen.11

Realitäten und Tendenzen des 
Sicherheitsgewerbes

Die Sicherheitsdienste ante portas

Nach dem Selbstverständnis des Sicherheits-
gewerbes hat sich dieses »vom Nachtwächter zum
Allround-Sicherheitsdienstleister« enwickelt.12 Gro-
ße transnational tätige Unternehmen sind auf den
Plan getreten. Sie nehmen der Polizei Arbeit ab,
dringen in öffentliche Räume vor, aus denen sich
dann die Polizei korrespondierend zurückzieht.
Ein klassisches Beispiel bilden die modernen
überdachten Einkaufszentren mit ihren Geschäfts-
passagen. In ihnen wachen private Firmen in
Wahrnehmung des von den Eigentümern über-
tragenen Hausrechts. Staatliche Polizei trifft man
in diesen öffentlichen Bereichen oft praktisch
nicht mehr an. Zugleich haben sich die Zahlen-
verhältnisse zwischen staatlicher Polizei und pri-
vaten Bediensteten erheblich verschoben. Nicht
nur in den USA, sondern etwa auch bereits in
Schweden konnten die Mitarbeiter der Sicher-
heitsfirmen die Anzahl der staatlichen Polizisten
überflügeln.13

Die Wünsche der Firmen gehen – wohl nicht
nur in Deutschland – über das bislang Erreichte
hinaus. Hierzulande artikuliert man die Bereit-
schaft, neue Aufgaben zu übernehmen, in deut-
licher Form. Auch im Bereich der kommunalen
Prävention soll der Einfluss wachsen. Gefordert
wird u.a. mehr Mitbestimmung in den gemeind-
lichen Präventionsgremien.14 In den einschlägi-
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gen Veröffentlichungen finden sich ganze Listen
von Aufgaben, die, falls sich der Staat auf Kern-
aufgaben beschränke, übernommen werden
könnten.15 Dazu gehören etwa der Objektschutz
nach Einbrüchen; der Schutz öffentlicher Gebäu-
de; die Einziehung von Kfz-Kennzeichen und
Führerscheinen; die Nachermittlung für Bußgeld-
behörden; die Bereitstellung von Überwachungs-
technik, die Unfallaufnahme; die Durchführung
der Abschiebung von Asylbewerbern sowie der
Transport von Gefangenen u.s.f.

In Befragungen äußern sich öffentliche Be-
dienstete, vor allem Polizisten, zwar zumeist
noch recht skeptisch bis negativ zu den Beiträgen
der Sicherheitsunternehmen.16 Aber demnächst
werden vermehrt nicht unlukrative Nebenjobs
winken, die dann zugleich das persönliche Urteil
einfärben dürften. Insbesondere ergeben sich An-
reize für rüstige Pensionäre der staatlichen Behör-
den, die nach der Beendigung ihrer Karriere das
dort erworbene Know-how und ihre Binnen-
kenntnisse den privaten Firmen entgeltlich zur
Verfügung stellen können.

Wirksamkeit der Privatisierungsphilosophie
trotz defizitären empirischen Wissens

Für die augenblickliche Lage ist ein Defizit an em-
pirischem Wissen kennzeichnend, denn wir ken-
nen kaum die tatsächlichen Konsequenzen der
»präventiven Landschaft« für die Gesellschaft
und die Verbrechenskontrolle. Wir wissen auch
nicht, welche faktische Rolle das private Sicher-
heitsgewerbe derzeit spielt. Diesem Manko steht
allerdings eine Philosophie gegenüber, die dem
privaten Sektor durch die Beschränkung des Staa-
tes auf Kernaufgaben einen breiten Raum einräu-
men möchte. Dabei findet diese Philosophie be-
achtliche Unterstützung sowohl seitens der neue-
ren Präventionsbewegung als auch der neueren
Kriminologie.

Das Sicherheitsgewerbe im Kontext krimi-
nalpolitischer Strömungen

1. »Innere Sicherheit« als Ideal

Die neue Präventionsbewegung liefert, wie schon
hervorzuheben war, ein expansives Konzept. Die
frühere Sorge um »net-widening-Effekte«17 ist
längst vergessen. Neue präventive Aktivitäten,
insbesondere auf kommunaler Ebene, und neue
Agenten – zu denen auch und gerade die Sicher-
heitsfirmen gehören – stehen bereit. Technoprä-
vention in Gestalt von Videoüberwachung, Ob-
jektschutz und Transportschutz werden organi-
siert. Die Gemeinden beobachten einen
faktischen Rückzug des Staates. Das Vakuum fül-
len regelmäßig private Sicherheitsanbieter, oft in
Kooperation mit der Polizei (public-private-part-
nership).18 Faktisch ist die Polizei dann noch we-
nig spürbar, wollte sie sich doch Erleichterung
verschaffen oder bestimmter Lasten gänzlich
entledigen.19

Erstrebt wird Sicherheit, »innere Sicherheit«,
die es auf Erden leider nicht geben kann. Denn
sicher ist bekanntlich allein der Tod. Die früher
verwendeten Begriffe der Kriminalitätskontrolle
oder der sozialen Kontrolle sind von einem
allumfassenden Sicherheitsdenken beiseite ge-
drängt worden.20 Die Redeweise von der Sicher-
heit trägt sowohl euphorische als auch illusionäre
Züge, wenn etwa die »sichere Stadt« vorgezeich-
net wird.21 Wir sprechen besonders gern von dem,
was gerade nicht zu haben ist, eben Sicherheit. Da
sie objektiv nicht bestehen kann, hebt man zu-
nehmend auf das Sicherheitsgefühl ab,22 denn das
vermag offenbar hervorgerufen zu werden.

Der neue Präventionsidealismus übersieht fer-
ner eine Schwierigkeit. Die Gesellschaft, um de-
ren Sicherheit es gehen soll, ist nämlich zugleich
die Gesellschaft, aus der die Kriminalität kommt.
Letztere ist vor allem in weiten Bereichen eine
Massenerscheinung. Steuerhinterziehungen, Be-
trügereien gegenüber Versicherungen – von der
Hausratsversicherung bis hin zu den Krankenkas-
sen –, überhöhte Autoreparaturrechnungen,
Diebstahl und Unterschlagung am Arbeitsplatz
u.s.w. sind an der Tagesordnung oder – wie die
Kriminologen sagen – ubiquitär.23 Mit der Erfül-
lung der gesellschaftlichen Querschnittsaufgabe
kämpft die Gesellschaft also gleichsam gegen sich
selbst. Den »Feind« nur »draußen« orten zu wol-
len, wäre eine weitere Illusion oder Selbsttäu-
schung. Die Reihen lassen sich erst dadurch wie-
der fester schließen, dass man gegen die Straßen-
kriminalität gewalttätiger junger Männer
vorgeht, ihre Delikte als »Ersatz« für die gesamte
Kriminalität nimmt. Dadurch freilich wird ein
weiterer Irrglaube genährt, nämlich der, dass die
Gewaltkriminalität nicht – wie nach der Polizei-
lichen Kriminalstatistik – ca. 3% ausmache, son-
dern etwa 50% oder mehr, dass sie der Gesamt-
kriminalität ihr Gepräge verleihe. Dabei bleiben
die enormen volkswirtschaftlichen Schäden der
Wirtschaftskriminalität ebenso unbeachtet wie
das breite Terrain der Umweltkriminalität.

2. Die neue Sicherheitsphilosophie

In der Phase des staatlichen Rückzugs und des
Vordringens privater Sicherheitsanbieter hat sich
eine neue Sicherheitsphilosophie herausgebil-
det.24 Sie stützt sich einerseits auf den allgemei-
nen Subsidiaritätsgrundsatz, nach dem der Staat
erst und soweit eingreifen soll, wie die Bürger
dazu nicht mehr in der Lage sind. Abgerundet
wird die privatisierungsfreundliche Richtung von
europarechtlichen Überlegungen (zu den wirt-
schaftlichen Freiheiten).25 Die Lehre geht zu-
nächst von einem traditionellen Ansatz aus: Es
sei eine Kernaufgabe des Staates, den Schutz vor
Kriminalität, die innere Sicherheit, zu besorgen,
die Bürger hätten ein entsprechendes (Grund-)
Recht. Um diese Pflicht zu erfüllen, gebühre dem
Staat das Gewaltmonopol, während den Bürgern
lediglich Notrechte zustünden. Dieser Ansatz er-
fährt sodann jedoch erhebliche Einschränkun-
gen: Dem Staat komme lediglich die Gesamtver-

antwortung zu. Er müsse die Sicherheit nur ge-
währleisten. Es gebe auch insoweit keinen Aus-
schluss Privater. Umgekehrt wird die Mit-, oder
Eigenverantwortung der Bürger unterstrichen. Sie
müssten ihren Schutz indessen nicht selbst in
persona wahrnehmen. Da sie das häufig überfor-
dere, bestünde die Möglichkeit, Sicherheits-
dienstleister heranzuziehen. Die staatliche Subsi-
diarität gehe Hand in Hand mit der Notwendig-
keit, den Staat finanziell zu entlasten.

3. Zwei zusammenpassende Lehren: 
neue Sicherheitsphilosophie und neue
kriminalpräventive Bewegung

Schnell zeigt sich die Nähe dieser Lehre zu dem
neuen Präventionsansatz, wenn dort die Kriminal-
prävention als eine alle gesellschaftlichen Kräfte be-
treffende Querschnittsaufgabe angesehen wird. Der
Gedanke der Eigenverantwortung erscheint als ge-
radezu »natürliches« Eingangstor der Sicherheitsfir-
men, weil die wenigsten Bürger ihren Schutz ei-
genhändig bewirken können. Sie sind auf dahin-
gehende Serviceleistungen angewiesen. Eine Folge
dessen werden immer unterschiedlichere Risiken
und Gefahrenlagen sein, je nach finanzieller Leis-
tungskraft. Derweil werden die Sicherheitsfirmen
immer unentbehrlicher, die staatliche Aufsicht zu-
sehends schwächer. Derweil treten die privaten
Dienstleister immer mehr als »Polizisten« auf, sie le-
gen sich polizeiliche Uniformen zu und können
von vielen Bürgern von staatlichen Polizeien nicht
mehr unterschieden werden. Im Ergebnis findet
eine Art Polizeien-Austausch statt, ohne dass das
gesellschaftlich bemerkt, thematisiert oder disku-
tiert wird. Die faktische Privatisierung ganzer Büro-
oder Einkaufskomplexe erscheint nicht als ins
Grundsätzliche gehender Verlust öffentlicher Auf-
sicht, sondern als eine Variante moderner Deregu-
lierung. Dabei ermöglicht der Umstieg von öffent-
lich rechtlichen Eingriffsnormen zu zivilrecht-
lichen Befugnissen – allen voran das Hausrecht –
soziale Ausschlüsse schon am Zugang zum Areal,
für die das Polizeirecht nichts hergäbe. Zwar wird
offiziell regelmäßig eine »duale Sicherheitsverant-
wortung von Bürgern und Staat« propagiert.26

Doch besteht in der Alltagspraxis meist ein klares
Übergewicht der Firmen.

4. Verbindungslinien der Sicherheits-
philosophie zur Kriminologie

Verbindungslinien lassen sich ebenfalls zur Kri-
minologie ausmachen. Kriminologen haben vor
allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
eine gegenüber dem Staat und staatlichen Macht-
ansprüchen kritische Haltung eingenommen.27

Betont wurden die Missbrauchsgefahren der
staatlichen Interventionsrechte. Denn in der Ge-
schichte war der Weg von einer starken Polizei im
Staat zum Polizeistaat nicht weit.28 Insoweit er-
scheint der Wunsch nach einem sich zurückhal-
tenden Staat, der erst eingreift, wenn er von der
Sache her tatsächlich gebraucht wird, für Krimi-
nologen weithin verständlich und sympathisch.
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Das ist aber nur die eine Seite. Denn andererseits
brauchen nichtstaatliche oder pseudostaatliche
Polizeien oder Organisationen, zu denen die pri-
vaten Sicherheitsfirmen zumindest phänomeno-
logisch zu zählen wären, keineswegs weniger
furchterregend zu sein.

Ein weiterer zentraler Aspekt, in dem sich beide
Bereiche gedanklich treffen, ist der Tatansatz. Die
neuere Kriminologie hat einen deutlichen
Schwenk hin zu einer Tatkriminologie hin vollzo-
gen.29 Das war nötig, weil die vielfach zu beobach-
tende Normalität der Handelnden – etwa bei der
Eigentums-, Vermögens-, Wirtschafts-, Umwelt-
oder Verkehrskriminalität – die Suche nach per-
sönlichen Defekten als weitgehend leerlaufend er-
scheinen ließ. Die neuere ökonomische Hand-
lungstheorie stellt auf Kosten/Nutzen-Kalküle ab.30

Kriminalität vermehrt sich, falls die Tatanreize
hoch und die Risiken einer Strafverfolgung gering
sind. Und just darauf basieren auch viele präventi-
ve Schutzprogramme: Sie versuchen, die Tatgele-
genheiten zu verringern und zu verschlechtern so-
wie das Risiko der Tatbegehung zu erhöhen. Der
Objekt- oder der Personenschutz wollen tatgeneig-
te Personen abschrecken, ihnen die geringen
Chancen deliktischen Handelns vor Augen führen,
ganz im Sinne des einer Kriminologie der Tat.

5. Gutes oder ungutes Zusammenspiel der
neuen Ideen?

Unsere Überlegungen haben deutlich gemacht,
dass die Tätigkeit des privaten Sicherheitsgewerbes
erhebliche gedankliche Unterstützung erfahren
hat, und zwar aus recht unterschiedlichen Quel-
len. Eine dem Gewerbe besonders zugewandte
Philosophie weist beachtliche Ähnlichkeiten mit
der neuen Präventionsbewegung und zugleich mit
neueren kriminologischen Richtungen auf.

Hieraus könnte man eine Empfehlung im Sinne
einer zusätzlichen Forcierung des Geschehens her-
leiten. Eine kritische Position fragt jedoch eher da-
nach, ob und gegebenenfalls welche Gefahren sich
aus einer sich solchermaßen »zusammenbrauen-
den« Entwicklung ergeben.31 Die Wirkungen wer-
den voraussichtlich komplex sein. Dennoch halte
ich es für geboten, darauf zu verweisen, dass das
Fortschreiten der Kriminalpolitik keinen Fort-
schritt in der Qualität bedeuten muss. Die Beden-
ken sind verschiedentlich bereits angeklungen,
sollen lediglich in einigen Punkten zusammenge-
fasst werden.

Eine zunehmende Privatisierung der polizei-
lichen Kontrolle wird zu deren Vorverlagerung in
»Zonen des Normalen« führen. Da den Sicher-
heitsdiensten lediglich die Jedermannsrechte der
Auftraggeber zustehen, werden die gewöhnlichen
aus dem Eigentum abgeleiteten Positionen ge-
nutzt. Das begünstigt ein frühzeitiges Eingreifen,
bei dem beispielsweise unliebsame Personen
durch die Ausübung des Hausrechts sogleich von
ganzen Zonen ferngehalten werden.32 Denn zu
einem späteren Zeitpunkt könnten die Zugriffs-
befugnisse fehlen, oder man wäre auf die hoheit-
liche Mitwirkung der Polizei angewiesen. Der

131NEUE KRIMINALPOLITIK – 4/2003

Am 14. August ist Gerhard Mauz bei
Hamburg gestorben. Er hat großartige
Reportagen geschrieben. Reportagen
mit Wirklichkeit. Mit Menschlichkeit.

Eine Reportage, sagt der Spiegel-Reporter Ull-
rich Fichtner, verfolgt die Menschen, deren
Schicksale und Tragödien. Sie folgt ihnen bis
an deren Grenzen und manchmal darüber hin-
aus. Wenn sie gelingt, rührt sie an den tieferen
Schichten der Wirklichkeit. Sie macht die glatte
Oberfläche der Bilder rauh. Sie erzählt, was
war, wie es sich zugetragen hat, was geschehen
ist. Sie bricht die vordergründige Wahrheit der
Nachrichten. Sie zeigt Grautöne, wo nur
schwarz-weiß gemalt wird.

Eine Gerichtsreportage kann noch tiefer
gehen: Sie kann helfen zu begreifen, zu ver-
stehen, vielleicht sogar zu vergeben. Sie ist
ein journalistisches Produkt des Zuhörens,
Mitfühlens, Aufschreibens.

»Guter Journalismus ist stets der Versuch,
das, was die Menschen lesen wollen als Brü-
cke zu dem zu benutzen, was sie auch lesen
sollten.« So lautete die Maxime des Gerichts-
reporters Gerhard Mauz. Er hat Hunderte von
Prozesse beobachtet und darüber geschrie-
ben. Über Serienmörder und Alltagsdiebe,
über alle großen Prozesse der Republik, RAF,
Contergan, Memmingen, Mitte der 90er auch
über den O.-J. Simpson-Prozess in den USA.
Er verstand es, Leser jenseits des Boulevards
mitzunehmen.

Mauz sagte nicht, so und nicht anders hat
es sich zugetragen. Er sagte: So stellt es sich
mir dar. So habe ich es verstanden. Es sah Op-
fer und Täter und die, die zufällig oder ge-
wollt Zuschauer von Verbrechen sind. Die
hinsehen, zusehen oder wegsehen.

Gerhard Mauz wurde am 29. November 1925
in Tübingen geboren. Er studierte Psychologie,
Psychopathologie und Philosophie und erwarb
dabei die Grundkenntnisse für seine sensiblen
und psychologischen Analysen, die später zu
seinem Markenzeichen werden sollten. Seine
journalistische Karriere begann beim Rundfunk,
danach wechselte er als Redakteur zur Welt, ehe
er im Mai 1964 beim Spiegel als Reporter eine
Anstellung bekam. In der Tradition des legendä-
ren Berliner Gerichtsreporters »Sling« berichtete

er fortan aus deut-
schen Gerichtssälen
und avancierte rasch
zum ebenso geachte-
ten wie gefürchteten
Chronisten der bundes-
deutschen Strafjustiz.
Unzählige Reportagen
und einige Bücher
(»Die Justiz vor Gericht«)
hat er in den zurückliegenden fünfundzwanzig
Jahren verfasst. Vieler seiner Texte werden heute
in Journalistenschulen und in juristischen Se-
minaren als Lehrmittel eingesetzt.

Als Mauz 1990 in den Ruhestand ging,
nannte Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein
seinen Reporter »einen Glücksfall« für das
Blatt. Aufhören zu schreiben kam ihm nicht
in den Sinn. In den letzten Jahren arbeitete er
als Autor für den Spiegel, als Kolumnist für
den Berliner Tagesspiegel sowie Spiegel Online.

Sein journalistisches Credo benannte er
noch einmal in einer seiner letzten Kolum-
nen: »Die Vorschrift sichert vor allem den,
der sie macht. Darum gibt es nichts, was
nicht eine Vorschrift regelt. Passiert etwas, so
hat nie die Vorschrift, sondern immer der ihr
Unterworfene versagt: Er hätte sich nur an
die Vorschrift halten müssen, dann wäre
nichts passiert.

Es irritiert dabei nicht, dass man der Vor-
schrift auch zu sehr gehorchen kann. Dass
also hinsichtlich jeder Vorschrift der rechte
Gehorsam in einem maßvollen Ungehorsam
zu bestehen hat. Gelegentlich üben die
Unterworfenen totalen Gehorsam. Das hat
dann unverzüglich den Stillstand der Abläufe
zur Folge, auf die sich die Vorschrift bezieht.
Darum wird dann auch der totale Gehorsam
als Ungehorsam empfunden: als ›Dienst nach
Vorschrift‹, als ›Bummelstreik‹.

Die Strafjustiz denkt nicht daran, die Vor-
schriften als Druckwerke der Absicherung von
oben nach unten zu entlarven, als lückenlose
Abwälzung des Risikos. Sie erkennt auf
›menschliches Versagen‹, wo in Wahrheit am
Menschen versagt wurde.» (im Spiegel Onli-
ne, »Alles, was Recht ist« vom 08.07.2002)

Helmut Ortner war Mitbegründer und langjähriger
Chefredakteur der Neuen Kriminalpolitik. 
Er arbeitet als freier Autor in Frankfurt am Main

Zuhören. Mitfühlen. Aufschreiben.
Zum Tod des Gerichtsreporters Gerhard Mauz

Helmut Ortner
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Mangel an konkreter Befugnis lässt sich ferner
durch eine beeindruckende Waffenschau kom-
pensieren. So treten die »Sheriffs« teilweise in ei-
ner Weise auf, die die Insignien der Macht – am
Gürtel einzeln aufgereiht – besonders betont. Ein
eher entmilitarisierter Stil der staatlichen Polizei
kontrastiert zu einer einschüchternden Politik.
Soweit von Selbstschutzrechten (vor allem: Not-
wehr) Gebrauch gemacht wird, also ein be-
sonders sensibler Bereich in Frage steht, bleiben
Aufsichts- und Kontrollmöglichkeiten faktisch
weitgehend ausgeschlossen. In vielerlei Hinsicht
dürften die Problemverständnisse und Hand-
lungsmuster zwischen Polizei und Sicherheits-
diensten gar nicht so sehr differieren. Die Ange-
stellten der Firmen werden die staatliche Polizei
vielfach als ihr Vorbild oder Ideal ansehen, das sie
insbesondere von ihrer sozialen Stellung und Re-
putation her erreichen möchten. Insofern sind
kriminalpolitische Vorteile nicht wahrscheinlich.
Denn wieso soll eine schlechter ausgebildete und
schlechter bezahlte Firma mit geringeren recht-
lichen Befugnissen und geringer öffentlicher
Kontrolle besser für die »innere Sicherheit« sor-
gen können? Sie wird sich eher an den Interessen
ihres Auftraggebers und »Geldgebers« ausrichten,
mithin das Gemeinwohl eher zurücktreten lassen
zugunsten der spezifischen Wünsche und Vor-
stellungen einflussreicher und vermögender Bür-
ger oder Wirtschaftsbetriebe. Ist das ein Fortschritt?

Die Einrichtung eines neuen Marktes der »inne-
ren Sicherheit«, auf dem private Angebote und
Nachfrage gehandelt werden, wird schließlich zu
einer Ausweitung und zu Konjunkturbelebungen
führen.33 Die betreffenden Aktivitäten sind – in ge-
wisser Weise vergleichbar der Waffenindustrie – auf
verstärkten Absatz hin ausgerichtet. Das macht eine
Belebung der Kriminalitätsfurcht – als dem Motor
der Nachfrage – wahrscheinlich.34 Aus diesem
Blickwinkel dürfte das Streben nach einem beru-
higten Sicherheitsgefühl gleichzeitig einen Abbau
just dieses Gefühls bedingen, mithin paradoxe Re-
sultate hervorrufen. Wie nachhaltig entsprechende
Interessen gegen gemeinnützige Überlegungen und
Konzepte durchgesetzt werden können, zeigt recht
eindrucksvoll der Film »Bowling For Columbine«.

Erhöhte Wachsamkeit ist angezeigt. Wir müs-
sen lernen, hinter scheinbar nur veränderten
»technischen« Lösungen die strukturellen Verän-
derungen zu erkennen und sie für den öffent-
lichen Dialog zu thematisieren. Empirische
Untersuchungen haben ergeben, dass die Bürger
oft gar nichts von den Wandlungen der prakti-
schen Kriminalpolitik mitbekommen.35 Sie wis-
sen zum Beispiel nicht, aus welchen Räumen sich
die Polizei praktisch schon verabschiedet hat. Es
gibt mithin erhebliche Informationsdefizite, die
künftig auszugleichen sind. Privatisierungen sind
nicht per se gut oder schlecht, entscheidend kann
nur sein, welche Folgen sich aus ihnen ergeben
werden. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!

Prof. Dr. Michael Walter lehrt Strafrecht und
Kriminologie an der Universität Köln und ist Leiter
der Kriminologischen Forschungsstelle
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